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Die Sozietät

Taylor Wessing gehört zu den führenden international
tätigen Sozietäten in Deutschland. Mit derzeit 560 
Rechtsanwälten in Deutschland, England und Frankreich,
davon 215 in Deutschland, beraten wir den Mittelstand,
die Großindustrie und expandierende Unternehmen
umfassend in allen Bereichen des nationalen und inter-
nationalen Wirtschaftsrechts. Unsere besondere Kompe-
tenz im Gesellschaftsrecht und gewerblichen Rechtsschutz
wie auch im Bereich EU-Recht /Kartellrecht ist bekannt.

Wir verfügen über besondere Erfahrung bei der Beratung
technologie- und know-how-intensiver Unternehmen, ob
klassische produzierende Industrie und Anlagenbau, mo-
derne Informationstechnologien und Telekommunikation,
das gesamte Spektrum der Life Science, Medien- und
Freizeitindustrie oder andere Bereiche des Dienstleistungs-
sektors.

Wir sind derzeit mit 11 Büros in Deutschland, England,
Frankreich, Belgien, Spanien und China vertreten.
In Ländern, in denen wir keine eigenen Büros unter-
halten, haben wir über unsere langjährige Tätigkeit ein
Netzwerk von befreundeten Partner-Kanzleien aufge-
baut, mit denen wir sehr eng, aber ganz bewusst nicht
exklusiv zusammenarbeiten. Dies gibt uns die nötige
Flexibilität, Sie weltweit effizient und wettbewerbsfähig
zu begleiten, wo immer Sie uns brauchen.

The Taylor Wessing union creates 
an Anglo-German technology giant

Chambers & Partners
2002
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Markenrecht, Urheberrecht
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Technology
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Telekommunikation

Was macht den Unterschied?

ERFOLG IST KEIN ZUFALL

Würden Sie nach dem Fall der 
Münze entscheiden? Wir nicht.
Wo auch immer Sie sich enga-
gieren, Taylor Wessing – selbst
Teil der Wirtschaft – agiert wie
Sie. Planvoll erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen pragma-
tische und kostenbewusste
Lösungen für Ihren größtmög-
lichen wirtschaftlichen Erfolg.
Insofern ist es für uns nur 
selbstverständlich, dass uns die
Besonderheiten Ihrer Leistun-
gen und Produkte sowie Ihres
Marktes fortwährend interes-
sieren. Nur so bleibt es nicht
dem Zufall überlassen, dass Sie
den richtigen Weg zum Erfolg
wählen.

EINER FÜR ALLE – ALLE FÜR EINEN

Wiederholen Sie sich gerne? 
Wir stellen Ihnen für die gesamte Zeit der
Betreuung durch uns einen erfahrenen
Partner als Ansprechpartner zur Seite. 
Entsprechend Ihren individuellen Anforde-
rungen und der Komplexität der Angele-
genheit werden unter seiner Federführung
die gestellten Aufgaben gelöst. Alle unsere
Anwälte sind sozietätsübergreifend in
internationalen Practice Departments orga-
nisiert, die den regelmäßigen rechtlichen
und wirtschaftlichen Informationsaustausch
sicherstellen. Über Ihren Partner stehen
Ihnen also alle unsere Ressourcen jederzeit
zur Verfügung.

PRAXIS STATT THEORIE

Können Sie nur von der Theorie leben?
Wir nicht. Erfolg findet in der Praxis
statt. Wir sind es gewohnt, unsere
Erfahrung zielorientiert für Sie einzu-
setzen. Gemeinsam mit Ihnen analy-
sieren wir Ihren genauen Bedarf und
bestimmen mit Ihnen, was in der Praxis
machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Auch für uns steht unter dem Strich 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg – in jeder
Hinsicht.
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Die zunehmende Globalisierung der Wettbewerbs-
verhältnisse führt zu größerer internationaler Kon-
kurrenz, kürzeren Produktzyklen, stärker mitein-
ander verknüpften technologischen Innovationen,
einer höheren Informationsgeschwindigkeit und
einer wachsenden Bedeutung von Netzwerken. 
Die Unternehmen haben auf diese Veränderungen
in jüngster Zeit vermehrt mit Restrukturierungen
und einer Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder
reagiert. Zusammenschlüsse, strategische Allianzen,
F&E-Kooperationen, Vertriebssysteme und starke
Marktstellungen auf enger werdenden Märkten
müssen sich am Kartellrecht messen lassen. Zuneh-
mende sektorspezifische Regulierung, Übernahme-
vorschriften und Corporate-Governance-Regeln
führen zu einem immer komplexer werdenden
Regelungsgeflecht. 

Das Taylor Wessing Practice Department EU-Recht /Kartell-
recht berät seit vielen Jahren Mandanten erfolgreich hin-
sichtlich sämtlicher Fragen des Wirtschaftsrechts, die sich
auf allen Ebenen des nationalen und europäischen Rechts
ergeben. 

Die Einflüsse der europäischen Gesetzgebung auf die
nationale Wirtschaftspraxis sind täglich vielfältig spürbar
und hinlänglich bekannt. Taylor Wessing hat die enge
Verzahnung des Europarechts mit dem nationalen Recht
zum Anlass genommen, die Beratungserfahrung der
Anwälte in einem besonderen Practice Department zu
bündeln. 

Das Practice Department EU-Recht /Kartellrecht besteht
aus insgesamt 23 Anwälten in Brüssel, Deutschland, Eng-
land und Frankreich, von denen 13 Partner der Sozietät
sind. Die Konzeption und die personelle Besetzung des
Departments gewährleisten unseren Mandanten einen
individuellen, maßgeschneiderten Service hinsichtlich aller
Fragen des EU- und Kartellrechts. Die Mitglieder des De-
partments in Brüssel sind darüber hinaus in allen Angele-
genheiten des europäischen Handelsrechts, WTO-Rechts
und in Regulierungsfragen tätig. Die Zusammenarbeit mit
den nationalen Büros ist projektbezogen und effizient.

Die Mitglieder des Practice Departments sind gefragte
Experten in Gremien und auf Konferenzen. Sie kommen-
tieren regelmäßig aktuelle Themen in Fach- und Tages-
presse, Fernsehen und Radio.  

EU-Recht / Kartellrecht

Wir beraten unsere Mandanten
umfassend bei Fusionsvorhaben,
angefangen bei der Projektidee

über die Strukturierung der Transaktion und
die Analyse möglicher wettbewerblicher 
Probleme bis zur Anmeldung und Begleitung
während des Prüfverfahrens. 

Selbstverständlich beraten wir auch Unter-
nehmen, die durch einen Zusammenschluss
beeinträchtigt werden, und vertreten ihre
Interessen vor den nationalen und euro-
päischen Kartellbehörden. 

Fusionskontrolle 

Wir betreuen Unternehmen in
allen Phasen von Kartellverfahren
oder bei Beschwerden vor den

europäischen und nationalen Kartell- und
Regulierungsbehörden. Wir zeigen Möglich-
keiten für eine Kooperation mit den Kartell-
behörden auf und wie eine Befreiung von
Bußgeldern erreicht werden kann. Der an-
erkannten Prozessführungspraxis von Taylor
Wessing entsprechend verfügt unser Practice
Department über umfassende Erfahrung mit
Klageverfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof wie vor nationalen Gerichten.  

Mit Inkrafttreten der Modernisierung des
europäischen Wettbewerbsrechts zum 1. Mai
2004 ist es nunmehr verstärkt Aufgabe der
Unternehmen und ihrer Berater, Verträge auf
ihre wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen
hin zu analysieren und – ohne die wirtschaft-
lichen Interessen aus dem Auge zu verlieren 
– so zu gestalten, dass für kartellrechtliche
Bedenken kein Raum bleibt. Wir können
unseren Mandanten dabei helfen, kartellrecht-
liche Risiken zu minimieren und ihre An-
sprüche durchzusetzen. Dies gilt in allen Be-
reichen der Zusammenarbeit und strategi-
schen Allianz von Unternehmen, z.B. in den
Bereichen F&E, Technologietransfer oder
Vertrieb.

Kartellrecht 

Die von Kommission und Bundes-
kartellamt gegen Unternehmen
festgesetzten Geldbußen steigen
stetig. Vorbeugung ist daher nicht

nur wichtig, um das Unternehmen und seine
Reputation zu schützen, sondern auch öko-
nomisch sinnvoll. Ergänzend zu unserer
kartellrechtlichen Beratung zu Transaktionen,
Verträgen und Verfahren unterstützen wir
unsere Mandanten bei der Vermeidung von

Kartellrechtsverstößen im Unternehmen. 
Um die operativ tätigen Mitarbeiter für die
kartellrechtlichen Pflichten zu sensibilisieren,
führen wir regelmäßig Inhouse-Seminare und
Kartellrechtsschulungen durch und erstellen
klare, verständliche und an den Bedürfnissen
der Praxis ausgerichtete Verhaltensrichtlinien.

Competition 
Compliance 

Practice
Department

EU-Recht/Kartellrecht

Unsere Leistungen
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In der Wettbewerbswirtschaft 
herrscht Zwang zur Freiheit

vgl. W. Fikentscher
Recht und wirtschaftliche Freiheit

Bd 1, 1992 

EU-Recht/Kartellrecht

Unsere Leistungen

Die Maßnahmen der EU-Institu-
tionen gewinnen zunehmend
Einfluss auf das nationale Recht.

Mehr als 60% des nationalen Wirtschafts-
rechts basieren auf Entscheidungen des EU-
Gesetzgebers. Die Märkte der Unternehmen
werden durch die Vorgaben aus Brüssel be-
stimmt. Daher sollten die künftigen Rechts-
akte der EU die Grundlage für die unter-
nehmerische Strategie von heute sein. 

Unser Anspruch ist es, für unsere Mandanten
Wettbewerbsvorteile durch Informationsvor-
sprung zu schaffen und mit präventiver Be-
ratung die Notwendigkeit einer kosteninten-
siven nachträglichen Problembewältigung zu
vermeiden. Unser Regulatory Affairs Team
besitzt ausgewiesenes Know-how in den

relevanten Rechtsgebieten und verfügt über
exzellente Kontakte zu allen maßgeblichen
Institutionen. Je nach Bedarf bilden wir ein
individuell auf die Situation unserer Mandan-
ten zugeschnittenes Beratungsteam aus
qualifizierten Rechtsanwälten der verschiede-
nen Rechtsbereiche. Wir analysieren die
Auswirkungen geplanter und bereits im
Gesetzgebungsverfahren befindlicher Vor-
haben auf das Unternehmen und empfehlen
im Rahmen einer rechtlichen und strategi-
schen Beratung die notwendigen Maßnah-
men. Unsere Spezialisten verfügen über
Erfahrung in der Arbeit mit den EU-Institutio-
nen, europäischen Spitzenverbänden sowie
nationalen Regierungen und Ministerien. 

Regulatory Affairs

Kommunen und andere öffent-
liche Auftraggeber unterliegen
dem nationalen und europäischen

Vergaberecht, dessen Reform mit dem EU-
Legislativpaket unmittelbar bevorsteht. 
Taylor Wessing schafft auf die Mandanten
zugeschnittene, attraktive Lösungen und
führt durch die hochkomplexen Vorschriften
des nationalen und europäischen Vergabe-
rechts.

Wir beraten die öffentliche Hand sowohl bei
der Festlegung der Strategie für die Vergabe
als auch deren Durchführung und unterstüt-
zen sie bei sämtlichen Entscheidungen in den
zuständigen Gremien. Wir entwerfen die er-

forderlichen Verträge und übernehmen das
juristische Projektmanagement. Unsere Rechts-
anwälte entwickeln beständige Public-Private
Partnerships (PPP). 

Taylor Wessing berät die Bieter beim Erstellen
der Angebotsunterlagen, begleitet sie bei
den Vertragsverhandlungen mit der öffent-
lichen Hand und entwickelt die notwendige
Strategie im Verhandlungsverfahren. Wir
vertreten die Bieter vor der Vergabekammer
und dem Vergabesenat. 

Vergaberecht

Die komplexen Vorschriften des
Antidumping- und Antisubven-
tionsrechts sowie des WTO-
Vertrages erfordern eine sorg-

fältige und vorausschauende Beratung. 

Unser Practice Department betreut Mandanten
in Verfahren vor Zoll- und Finanzbehörden, 
der Kommission und auf der transatlanti-
schen Ebene.

Antidumpingrecht 
und WTO

Wir beraten unsere Mandanten
umfassend zu den Möglichkeiten,
die sich aus den Grundsätzen des
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